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Vereinbarung: 1) Der Verkäufer haftet nur für die gesetzlichen Hauptmängel.2)Die gelieferten Tiere bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forde-
rungen aus der lfd.Geschäftstverbindung Eigentum des Verkäufers. Bei Schlachtung und Weiterverarbeitung durch den Käufer erfolgt diese für den Ver-
käufer.Als Hersteller gem.§950 BGB erwirbt dieser Eigentum am Zwischen-oder Enderzeugnis. Bei Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, nicht 
dem Verkäufer gehörenden Waren, erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Vorbehaltsware zur 
fremden Ware im Zeitpunkt der Verarbeitung. Der Käufer darf die Ware veräußern und tritt hiermit seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber an 
den Verkäufer zu dessen Sicherung ab. 3) Der Käufer trägt die Gefahr ab Übergabe. Mündliche Vereinbarungen gelten nicht.Irrtum vorbehalten. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Ahrensburg 
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